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Einladung zur Dorf- und Flurputzete  
vom Montag, 20. bis Samstag, 25. April 2020

Leider kann die von der Lokalen Agenda in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung geplante 
Flurputzete am 25. April aufgrund der Corana-Krise nicht in der bisherigen Form durchgeführt wer-
den.
Da sich entlang der Straßen und Wege unseres Gemeindegebietes und in der Umgebung von öf-
fentlichen Einrichtungen wieder viel Unrat und Müll angesammelt hat, wollen wir die Flurputzete 
nicht einfach ausfallen lassen, sondern in folgender Form unter Einhaltung der aktuellen Corona-
Verordnung durchführen:
•	 Pro Gebiet, das gesäubert wird
- nur eine Person oder höchstens zwei
- oder Angehörige eines Haushalts, auch wenn es mehr als zwei Personen sind.
•	 Zeitraum Montag, 20. bis Samstag, 25. April (Teilnehmer können Zeitpunkt selbst bestimmen, 

abhängig vom Wetter und wann es zeitlich passt).
•	 Warnwesten, Müllsäcke und bei Bedarf Greifzangen sowie ein Merkblatt mit allgemeinen Hin-

weisen und einer Karte des Gebietes, das geputzt werden soll, lassen wir den Teilnehmern recht-
zeitig zukommen (ohne persönlichen Kontakt).

•	 Die gefüllten Müllsäcke werden vom Bauhof eingesammelt.
•	 Da das traditionelle gemeinsame Vesper im Anschluss an die Flurputzete leider nicht stattfinden 

kann, darf jeder Teilnehmer als kleine Anerkennung die Warnweste und die Greifzange behalten.

Wenn Sie an der Flurputzete teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte telefonisch bei der Gemein-
deverwaltung unter 9036-14 (Herr Enz) oder per Mail (hauptamt@friolzheim.de) und teilen Sie mit, 
welches Gebiet Sie wann mit wie vielen Personen reinigen möchten und wo Warnwesten, Müllsäcke 
und bei Bedarf Greifzangen abgeben werden sollen.

Folgende Gebiete sollten gesäubert werden:
Gebiet 1: Ortsmitte
Gebiet 2: L1180 Richtung Dieb, Ortsmitte bis nach der Autobahnbrücke
Gebiet 3: L1180 Richtung Dieb, nach der Autobahnbrücke bis zur Dieb-Kreuzung
Gebiet 4:  L1175 Richtung Wimsheim, Ortsausgang bis Ortseingang Wimsheim (Ortstafel) und Rad-

weg Richtung Industriegebiet (Daimlerstraße)
Gebiet 5:  K4566 Richtung Waldsträßle, Ortsausgang bis Kreisel, Rund um den Kreisel Richtung 

Tiefenbronn und Wimsheim
Gebiet 6: Waldsträßle, Kreisel bis Bärenwirts Waldweg (erste Hälfte des Waldsträßles)
Gebiet 7: Waldsträßle, Bärenwirts Waldweg bis Seilers Kreuz (zweite Hälfte des Waldsträßles)
Gebiet 8: L1175 Richtung Heimsheim, Ortsausgang bis Brücke Seegraben
Gebiet 9: Industriegebiet Steinäcker (von Aldi bis Spedition Benzinger)
Gebiet 10:  Sportgelände und Jugendhaus
Gebiet 11:  Mönsheimer Straße Richtung Grund bis Lerchenhof, Gartengebiet Ameiser Grund
Gebiet 12:  Betzenbuckel, ab Ortsausgang Richtung Heimsheim
Gebiet 13:   Tiefenbronner Straße, ab Ortsausgang Richtung Tiefenbronn, Windschutzhecke entlang 

Mühlweg

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich trotz oder gerade wegen der aktuell schwierigen Situation 
aufgrund der Corona-Krise die Zeit nehmen, unsere schöne Landschaft von Unrat und Müll zu befrei-
en. Und mit Dehnen, Beugen, Hocken, Laufen und Tragen an der frischen Luft leisten Sie nebenbei 
noch einen Beitrag für Ihre Fitness.

Gemeindeverwaltung Friolzheim und Lokale Agenda
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Amtliches

Öffentliche Bekanntmachungen

Informationen rund um Grundschule,  
Kitas und Notbetreuung

Liebe Eltern, liebe Kinder, verehrte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
das Kultusministerium Baden-Württemberg hat am 
13.03.2020 verfügt, dass vom 17.03. bis voraussichtlich 
19.04.2020 alle Schulen und Kindertagesstätten im Land 
geschlossen werden. Eine Notbetreuung ist eingerichtet. 
Grundvoraussetzung ist nach den Vorgaben der Landes-
regierung dabei, dass beide Erziehungsberechtigten, im 
Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehen-
de, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind. 
Berechtigt ist auch, falls der weitere Erziehungsberech-
tigte aus schwerwiegenden Gründen an der Betreuung 
gehindert ist. Die Entscheidung über die Zulassung einer 
solchen Ausnahme trifft unter Anlegung strenger Maß-
stäbe die Gemeinde.
Kritische Infrastrukturbereiche sind insbesondere die in 
der Verordnung der Landesregierung über infektions-
schützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Vi-
rus SARS-CoV-2 (CoronaVerordnung – CoronaVO, jeweils 
geltende Fassung) genannten Bereiche. Eine Einzelfal-
lentscheidung über die Zulassung zur Notfallbetreuung 
wird vorbehalten.
Für die Notbetreuung von Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 1 bis 4 ist die Grundschule Friolzheim, für Krip-
pen- und Kindergartenkinder die Kita zuständig. Eine 
evtl. Notbetreuung der schulischen Nachmittagsbetreu-
ung organisiert bei Bedarf der Verein Honigtopf e.V.

Bei Bedarf an einer Notbetreuung bitten wir Sie, umge-
hend den entsprechenden, auf dieser Seite herunterlad-
baren Bedarfsmeldebogen vollständig ausgefüllt und 
unterschrieben bei der Grundschule oder der Kindergar-
tenleitung abzugeben. Alle betroffenen Eltern werden 
kurzfristig nach Eingang der Bedarfsmeldungen infor-
miert! Dies erfolgt über die bekannten Informationska-
näle (Schul- oder Kindergartenleitung, Elternbeiräte, ggf. 
Internet).

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Notgruppen 
in allen Betreuungseinrichtungen anbieten können. Zur 
Frage nach einem eventuellen Erlass der anfallenden Be-
treuungsbeiträge während der Schließzeit nimmt die Ge-
meinde Friolzheim in Abstimmung mit anderen Enzkreis-
gemeinden wie folgt Stellung:

Am Montag, den 6. April wurde durch eine Eilent-
scheidung von Bürgermeister Michael Seiß Folgen-
des beschlossen:
1. Die bislang für den Monat April 2020 nicht eingezoge-

nen Kita-Entgelte werden nicht erhoben. 

2. Als teilweise Kompensation werden die Zuweisungen 
aus dem Soforthilfeprogramm der Landesregierung 
verwendet. 

3. Einen etwaigen Unterschiedsbetrag zwischen den re-
gulär anfallenden Elternentgelten aus 1. und der Lan-
deszuweisung aus 2. trägt die Gemeinde Friolzheim 
aus Eigenmitteln. Dies sind nach aktuellem Stand ca. 
4.300 Euro. 

4. Die bereits bezahlten Entgelte für den Monat März 
2020 werden nicht erstattet, auch nicht teilweise. 

5. Sollte die Schließung der Kitas im Monat Mai 2020 
teilweise oder ganz anhalten, ist ein neuer Entscheid 
oder Beschluss zu fassen. 

6. Die unter den Punkten 1. bis 4. getroffenen Festlegun-
gen werden ohne wie auch immer geartete Rechts-
verpflichtung oder Präjudiz getroffen.

Damit gibt die Gemeinde Friolzheim alle Zuweisungen 
des Landes Baden-Württemberg in vollem Umfang an die 
Eltern weiter.

Eine Rückerstattung von Beiträgen aus der Schul-
kindbetreuung ist nicht Gegenstand des Soforthil-
feprogramms der Landesregierung.
Die Gemeindeverwaltung ist und bleibt auch im Rahmen 
der Notfallbesetzung der nächsten Wochen Ihr Ansprech-
partner! Dennoch bitten wir Sie, die Wichtigkeit even-
tueller Anfragen abzuwägen. Zu- oder Absagen für die 
Notbetreuung erfolgen ausschließlich auf Basis des von 
Ihnen eingereichten Bedarfsmeldebogens. Rund um die 
Notbetreuung sind die Schulleitung der Grundschule so-
wie die Kitaleitung Ihre ersten Ansprechpartner. Sobald 
uns aktualisierte Informationen seitens der übergeordne-
ten Behörden vorliegen, werden wir Sie umgehend un-
terrichten, gegebenenfalls über Grundschule, Kita oder 
den Elternbeirat. 

Die Gemeinde Friolzheim wird die Entwicklung der Coro-
na-Krise weiter beobachten und gegebenenfalls Anpas-
sungen vornehmen und die Auswirkungen auf die und 
eventuelle weitere Informationen an die Bürgerschaft 
weitergeben. Mein Dank gilt den Verantwortlichen in 
Grundschule, Kita und Gemeindeverwaltung für die 
schnelle, unbürokratische und lösungsorientierte Zusam-
menarbeit! Unabhängig davon bitten wir Sie, sich regel-
mäßig auf der Internetseite der Gemeinde Friolzheim so-
wie den einschlägigen Webseiten des Gesundheitsamtes 
Enzkreis oder des Robert-Koch-Instituts zu informieren. 
Die Links dazu finden Sie ebenfalls auf friolzheim.de.

Ich wünsche Ihnen und uns ein gutes und problemarmes 
Gelingen in dieser schweren Zeit und viel Gesundheit für 
die kommenden, herausfordernden Wochen!

Mit freundlichen Grüßen

Gemeinde Friolzheim

Michael Seiß
- Bürgermeister -
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Verordnung der Landesregierung über  
infektionsschützende Maßnahmen gegen die  

Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2  
(Corona-Verordnung - CoronaVO) 1

vom 17. März 2020
(in der Fassung vom 9. April 2020)

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 
1 und 2 und § 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148) geän-
dert worden ist, wird verordnet:

§ 1
Einstellung des Betriebs an Schulen, Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflegestellen

(1) Bis zum Ablauf des 19. April 2020 sind
1. der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung auße-

runterrichtlicher und anderer schulischer Veranstal-
tungen an den öffentlichen Schulen, Schulkindergär-
ten, Grundschulförderklassen und den Schulen sowie 
Schulkindergärten in freier Trägerschaft,

2. die Nutzung schulischer Gebäude für nichtschulische 
Zwecke,

3. der Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie Kin-
dertagespflege und

4. der Betrieb von Betreuungsangeboten der verlässli-
chen Grundschule, flexiblen Nachmittagsbetreuung, 
Horte sowie Horte an der Schule

untersagt.

(2) Die Untersagung nach Absatz 1 gilt nicht für Schulen 
an nach § 28 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für 
Baden-Württemberg anerkannten Heimen für Minder-
jährige, soweit die Schüler ganzjährig das Heim besuchen 
sowie Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszen-
tren mit Internat, die ganzjährig geöffnet sind. Die Un-
tersagung gilt ferner nicht für Schulen der Altenpflege, 
Altenpflegehilfe, Krankenpflege, Krankenpflegehilfe, 
Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege (Hebammen), 
Notfallsanitäter, Schulen zur Ausbildung von Medizinisch-
technischen Assistenten und Pharmazeutisch-technischen 
Assistenten, soweit dort Schüler und Schülerinnen ge-
prüft und unterrichtet werden, deren Abschluss oder 
deren Kenntnisprüfung im Rahmen des Anerkennungs-
verfahrens ausländischer Berufsabschlüsse bis spätestens 
30. Mai 2020 erfolgen soll sowie für die Weiterbildung 
für Intensivkrankenpfleger. Das Kultusministerium kann 
Ausnahmen von Absatz 1 für die Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren mit den Förderschwer-
punkten emotionale und soziale Entwicklung, Sehen, 
Hören, geistige Entwicklung, körperliche und motorische 
Entwicklung, Schülerinnen und Schüler in längerer Kran-
kenhausbehandlung sowie die entsprechenden Einrich-
tungen des frühkindlichen Bereichs zulassen, sofern dies 
aufgrund des besonderen Förder- und Betreuungsbedarfs 
erforderlich ist.

(3) Das Kultusministerium kann zur Durchführung schu-
lischer Abschlussprüfungen Ausnahmen von Absatz 1 so-
wie von § 4 Absatz 1 zulassen. Dasselbe gilt für
1. das Sozialministerium in Bezug auf Gesundheitsberu-

feschulen und Schulen für Sozialwesen sowie
2. das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbrau-

cherschutz im landwirtschaftlichen Bildungsbereich.

(4) Ausgenommen von der Untersagung nach Absatz 1 ist 
der Betrieb für Schülerinnen und Schüler an Grundschu-
len, an Grundschulstufen von Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren, Grundschulförderklassen, 
Schulkindergärten, und den Klassenstufen 5 und 6 der 
auf der Grundschule aufbauenden Schulen sowie Kinder 
in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, so-
fern beide Erziehungsberechtigte oder die oder der Al-
leinerziehende in Bereichen der kritischen Infrastruktur 
im Sinne von Absatz 6 tätig und nicht abkömmlich sind. 
Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberech-
tigte dann, wenn die oder der weitere Erziehungsberech-
tigte aus schwerwiegenden Gründen an der Betreuung 
gehindert ist; die Entscheidung über die Zulassung einer 
solchen Ausnahme trifft unter Anlegung strenger Maß-
stäbe die Gemeinde, in der die Einrichtung ihren Sitz hat. 
Für diese Kinder wird eine Notbetreuung bereitgestellt, 
die sich auf den Zeitraum des Betriebs im Sinne des Ab-
satz 1 erstreckt, den sie ersetzt, und darüber hinaus auch 
die Ferienzeiträume umfasst. Die Notbetreuung findet in 
der jeweiligen Einrichtung, die das Kind bisher besuchte, 
durch deren Personal in möglichst kleinen Gruppen statt; 
Ausnahmen hiervon sind nur bei objektiver Unmöglich-
keit zulässig. Bei dem gemeinsamen Verzehr von Speisen 
bei einer Notbetreuung ist sicherzustellen, dass
1. die Plätze so angeordnet werden, dass ein Abstand 

von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen und
2. Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von 

mindestens 1,5 Metern zwischen den Personen
gewährleistet ist.
Vom Mindestpersonalschlüssel des § 1 der Kindertages-
stättenverordnung kann in der Notbetreuung abgewi-
chen werden, sofern die Wahrnehmung der Aufsichts-
pflicht dennoch uneingeschränkt möglich ist.

(5) Ausgeschlossen von der Notbetreuung gemäß Absatz 
4 sind Kinder,
1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder 

standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten 
Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder

2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur aufweisen.

(6) Kritische Infrastruktur im Sinne des Absatz 4 sind ins-
besondere

1. die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-
KritisV) bestimmten Sektoren Energie, Wasser, Ernäh-
rung, Informationstechnik und Telekommunikation, 
Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Trans-
port und Verkehr,

2. die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pfle-
gerischen Versorgung einschließlich der zur Aufrecht-
erhaltung dieser Versorgung notwendigen Unterstüt-
zungsbereiche, der Altenpflege und der ambulanten 
Pflegedienste, auch soweit sie über die Bestimmung 
des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-KritisV hinausgeht,

2a. die ambulanten Einrichtungen und Dienste der Woh-
nungslosenhilfe, die Leistungen nach §§ 67 ff. des 
Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch erbringen sowie 
gemeindepsychiatrische und sozialpsychiatrische Ein-
richtungen und Dienste, die einem Versorgungsver-
trag unterliegen, und ambulante Einrichtungen und 
Dienste der Drogen- und Suchtberatungsstellen,
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3. Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrich-
tungen, Justizvollzugs- und Abschiebungshaftvoll-
zugseinrichtungen sowie notwendige Einrichtungen 
der öffentlichen Daseinsvorsorge (einschließlich der 
Einrichtungen gemäß § 36 Absatz 1 Nummer 4 IfSG), 
soweit Beschäftigte von ihrem Dienstherrn oder Ar-
beitgeber unabkömmlich gestellt werden,

4. Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Not-
fall-/Rettungswesen einschließlich Katastrophen-
schutz sowie die Einheiten und Stellen der Bundes-
wehr, die mittelbar oder unmittelbar wegen der 
durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 verursachten Epi-
demie im Einsatz sind,

5. Rundfunk und Presse,

6. Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für 
den ÖPNV und den Schienenpersonenverkehr sowie 
Beschäftigte der lokalen Busunternehmen, sofern sie 
im Linienverkehr eingesetzt werden,

7. die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie

8. das Bestattungswesen.

(7) Das Kultusministerium kann über die in Absatz 6 ge-
nannten Bereiche hinaus weitere Bereiche der kritischen 
Infrastruktur lageangepasst festlegen.

(8) Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, deren bisher 
besuchte Einrichtung einem Betriebsverbot unterliegt 
und für die nach den Absätzen 1 bis 7 keine Ausnahme 
vorgesehen ist, dürfen die betreffenden Einrichtungen 
nicht betreten. Die Personensorgeberechtigten haben für 
die Beachtung der Betretungsverbote zu sorgen.

(9) Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Dauer der Un-
tersagung nach Absatz 1 zu verlängern sowie deren Be-
dingungen festzulegen und die Ausgestaltung der Not-
betreuung nach den Absätzen 4 und 5 anzupassen. Das 
Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maß-
nahmen nach dem Infektionsschutzgesetz anzuordnen, 
bleibt hiervon unberührt.

§ 2
Hochschulen

(1) Der Studienbetrieb an den Universitäten, Pädagogi-
schen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften, der DHBW und 
den Akademien des Landes wird bis zum 19. April 2020 
ausgesetzt; bereits begonnener Studienbetrieb wird bis 
zu diesem Zeitpunkt unterbrochen. Online-Angebote 
sind weiterhin möglich. Über die Nachholung von ausge-
fallenen Veranstaltungen und Prüfungen entscheidet die 
Hochschule in eigener Verantwortung. Die Hochschulen 
sorgen dafür, dass die Studentinnen und Studenten alle 
im Sommersemester 2020 vorgesehenen Studienleistun-
gen erbringen können und zugleich die Studierbarkeit 
gewährleistet ist. Mensen und Cafeterien bleiben bis zum 
19. April 2020 geschlossen. Die Landesbibliotheken blei-
ben bis 19. April 2020 für den Publikumsverkehr geschlos-
sen. Online-Dienste können für die wissenschaftliche Nut-
zung geöffnet bleiben.

(2) Das Wissenschaftsministerium wird gemäß § 32 Satz 2 
IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Dauer der 
Untersagung nach Absatz 1 zu verlängern sowie Ausnah-
men in begründeten Einzelfällen zuzulassen. Zur Durch-
führung von Abschlussprüfungen können ferner Aus-

nahmen von Absatz 1 sowie von § 4 Absatz 1 zugelassen 
werden
1. vom Innenministerium in Bezug auf die Hochschule 

der Polizei Baden-Württemberg und
2. vom Justizministerium in Bezug auf die Hochschule 

für Rechtspflege Schwetzingen.
Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende 
Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz anzuord-
nen, bleibt hiervon unberührt.

§ 3
Verbot des Aufenthalts im öffentlichen Raum, von Ver-

anstaltungen und sonstigen Ansammlungen
(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, 
mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person 
oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts ge-
stattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, 
wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten.

(2) Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstal-
tungen und sonstige Ansammlungen von jeweils mehr 
als fünf Personen vorbehaltlich des Selbstorganisations-
rechts des Landtages und der Gebietskörperschaften ver-
boten. Ausgenommen sind Veranstaltungen und sonstige 
Ansammlungen, wenn deren teilnehmende Personen
1. in gerader Linie verwandt sind, wie beispielsweise El-

tern, Großeltern, Kinder und Enkelkinder oder
2. in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben
sowie deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Le-
benspartner oder Partnerinnen oder Partner. Die Unter-
sagung nach Satz 1 gilt namentlich für Zusammenkünfte 
in Vereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen 
sowie öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen 
im außerschulischen Bereich.

(3) Ausgenommen von dem Verbot nach den Absätzen 1 
und 2 sind Veranstaltungen, Ansammlungen und sonsti-
ge Zusammenkünfte, wenn sie
1. der Aufrechterhaltung des Arbeits- und Dienstbe-

triebs oder der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- oder 
-vorsorge oder

2. dem Betrieb von Einrichtungen, soweit er nicht nach 
dieser Verordnung untersagt ist,

zu dienen bestimmt sind. Satz 1 Nummer 1 gilt insbeson-
dere für Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstige 
Zusammenkünfte der Gerichte, Staatsanwaltschaften, 
der Notarinnen und Notare des Landes. Er gilt außerdem 
für Veranstaltungen, die der medizinischen Versorgung 
dienen wie beispielsweise Veranstaltungen zur Gewin-
nung von Blutspenden, wenn geeignete Maßnahmen 
zum Schutz vor Infektionen im Sinne von § 4 Absatz 5 
getroffen werden.

(4) Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen in Kir-
chen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte 
anderer Glaubensgemeinschaften sind grundsätzlich un-
tersagt. Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 
IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung unter Auflagen 
zum Infektionsschutz abweichende Regelungen von den 
Absätzen 1 und 2 für Veranstaltungen und sonstige An-
sammlungen in Kirchen, Moscheen, Synagogen und Zu-
sammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sowie 
für alle Bestattungen, Totengebete, Leichenwaschungen 
sowie Aufbahrungen festzulegen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Notruf/Notdienste

Notrufnummern
Notrufnummer Telefon  112
(die Nummer gilt für den Notarzt, den 
Rettungsdienst und die Feuerwehr glei-
chermaßen. Sie funktioniert in allen Fest-
netzen und Handys in ganz Europa)
Polizei und Unfall Telefon  110
Feuerwehr Telefon  112

Notruf der Rettungsleitstelle
Rettungsleitstelle des DRK 
Pforzheim - Enzkreis e.V., Tel.:  112
Krankentransport, Tel.:  19 222
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, Ver-
tretung des Hausarztes abends, an Wo-
chenenden und an Feiertagen,bundesweit 
gültig, kostenfrei, gilt nicht für zahnärztl. 
Notdienst, Tel.: 116 117

Ärztlicher Sonntagsdienst
Zentrale Notfallpraxis Mühlacker
beim Krankenhaus Mühlacker
Hermann-Hesse-Str. 43, 75417 Mühlacker, 
Tel. 07041 19292. Geöffnet: von Montag 
bis Freitag, jeweils 18 bis 7 Uhr. Durchge-
hend von Freitag, 18 bis Montag, 7 Uhr. 
An Feiertagen beginnt der Dienst am Vor-
abend des Feiertages um 19 Uhr und en-
det um 7 Uhr des Folgetages.

Notfallpraxis Leonberg
im Kreiskrankenhaus Leonberg
Rutesheimer Str. 50, 71229 Leonberg,
Telefon: 07152 2028000
Geöffnet: Samstag, Sonn- und Feiertage 
8 - 22 Uhr in den Räumen der Notfallpraxis  
im 1. OG.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
zu erfragen unter Tel.-Nr. 0621 38000816

Apotheken-Notdienste
Samstag, 18.04.2020
Reuchlin-Apotheke (PF-Fußgänger-
zone), Westl. 10, Tel. (07231) 102094 
Fax 351998
Sonntag, 19.04.2020
Christoph-Apotheke, Christoph-Allee 
11, Tel. (07231) 312140, Fax 34289

Ämter

Rathaus
(Fachämter):
Mo.   08.00 - 12.00 Uhr
   14.00 - 16.00 Uhr
Mi.   09.00 - 12.00 Uhr
   16.00 - 18.00 Uhr
Fr.   08.00 - 12.00 Uhr
Di. + Do.   geschlossen
Tel.: 07044 9036-0

Bürgerbüro
Mo.: 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16.30 Uhr
Di.: geschlossen
Mi.: 08:00 - 12:00 Uhr | 15:00 - 18:00 Uhr

Do.:  08:00 - 12:00 Uhr | 06:30 - 08.00 Uhr  
 (nach Vereinb.)

Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
Tel.: 07044 9036-25

Jugendhaus Friolzheim
Mo.   16:00 - 21:00 Uhr
Do.   16:00 - 22:00 Uhr
   16:30 – 18:00 Uhr Teenclub
Fr.   16:00 – 22:00 Uhr
Wo?   Eichenstr. 24/1, Friolzheim
Alle Jugendlichen sind herzlich eingeladen.

Landratsamt Enzkreis
Mo.   08:00 - 12:30 Uhr
Di.   08:00 - 12:30 Uhr
   13:30 - 18:00 Uhr
Mi.   geschlossen
Do.   08:00 - 14:00 Uhr
Fr.   08:00 - 12:00 Uhr
Tel.: 07231 308 0

Öffnungszeiten der  
Zulassungsstelle

Mo., Mi.   08:00 - 12:30 Uhr
Di.:   08:00 – 12:30 Uhr
  13:30 – 18:00 Uhr
Do.   08:00 – 14:00 Uhr
Fr.   08:00 - 12:00 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung.
Online-Terminauswahl und weitere 
Informationen auf www.enzkreis.de.

Notar
Notartermine finden ausschließlich beim 
Notariat Mühlacker statt. Telefonische 
Terminabsprachen werden erbeten un-
ter 07041 8118950. 

Einheitlicher Ansprechpartner
Einheitlicher Ansprechpartner für in- und 
ausländische Dienstleister vor allem in Sa-
chen gewerberechtliche Erlaubnisse: Herr 
Gerhard Fauth, Landratsamt Enzkreis, 
Zähringer Allee 3, 75177 Pforzheim
Tel.: 07231 308 9307
einheitlicher.ansprechpartner@enzkreis.de

Soziale Dienste/Service

Diakonie und Sozialstation  
Heckengäu e.V. 

Als Vertragspartner der Kranken- und 
Pflegekassen bieten wir an: Alten- und 
Krankenpflege, Hauswirtschaftliche Ver-
sorgung, Nachbarschaftshilfe, Betreu-
ungsgruppe für demenzkranke Pflege-
bedürftige. Sie erreichen uns persönlich: 
Montag - Freitag, 9.00 - 12.00 Uhr, Rat-
hausstr. 2, 71299 Wimsheim, Tel. 07044-
8686, Fax 07044-8174. Unser Anrufbe-
antworter ist außerhalb der Bürozeiten 
geschaltet. Sie können über den Anruf-
beantworter um Rückruf bitten. Wo-
chenend- und Feiertagsdienst ist bei uns 
selbstverständlich und ist unter der oben 
genannten Nummer zu erreichen.

Mobiler Dienst -  
Soziale Dienste GmbH

- Familienentlastungsdienst
- Pflegehilfe- und Betreuungsdienst
- Behindertenhilfe
Ansprechpartner: Hans-Jörg 
Schellenberg, Tel. 07231 1442416
Für alte, kranke und behinderte Men-
schen hat die Soziale Dienste GmbH 
einen leistungsfähigen Mobilen Dienst 
aufgebaut. Hauptamtliche Mitarbeiter 
und Zivildienstleistende helfen Ihnen, den 
Alltag zu bewältigen. Wir planen die Ein-
sätze nach Ihren persönlichen Wünschen. 
Dadurch können Sie lange selbstständig 
bleiben und Ihr Leben unabhängig in der 
gewohnten Umgebung führen.

Beratungsstelle für Hilfe im Alter
Im consilio, Bahnhofstraße 86
75417 Mühlacker, Tel: 07041/ 8 14 69 - 23

Essen auf Rädern
Ansprechpartner: Cornelia Grimmeisen, 
Tel. 07231 1442417
Sie erhalten von Montag bis Freitag ein 
frisch zubereitetes warmes Essen, das Sie 
selbst aus einem Speiseplan mit täglich 
fünf verschiedenen Gerichten auswäh-
len. Für das Wochenende bekommen Sie 
auf Wunsch Tiefkühlkost.

Wohnberatung für ältere  
und behinderte Menschen

Kreisseniorenrat e.V., Ebersteinstr. 25, 
75177 Pforzheim, Tel. 07231 357714

Caritas-Zentrum Mühlacker
Zeppelinstr. 7, 75417 Mühlacker, 
Tel. 07041 5953, Sozial- und Lebensbe-
ratung, Vermittlung von Kuren und Er-
holungen. Sprechzeiten:
Dienstag ganztags, Mittwochnachmittag 
und Donnerstagvormittag

Haus der Diakonie
Diakonie Auskunft - Beratung - Hilfe
Beratungsstelle für Menschen in Notla-
gen wie z.B. Lebens- und Sinnkrisen, so-
ziale Nöte, familiäre Konflikte, Schwan-
gerschaft, Leben mit Behinderung, 
psychische Nöte, chronische Erkran-
kungen, Krebs, Sucht. Die Beratung ist 
kostenlos und für jeden Ratsuchenden 
offen. Die Mitarbeiter/-innen unterlie-
gen der Schweigepflicht. Haus der Di-
akonie, Agnes-Miegel-Straße 5, 71229 
Leonberg, Tel. 07152 3329400, Fax 
07152-33294024, Telefonzeiten Mo. 
- Fr., 09.00 - 12.00 Uhr, Termine nach 
Vereinbarung.

Pro Familia
Deutsche Gesellschaft für Familienpla-
nung, Sexualpädagogik und Sexualbe-
ratung e.V., Ortsverband Pforzheim e.V., 
Parkstr. 19-21, 75175 Pforzheim, 
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(5) Die zuständigen Prüfungsbehörden können unbe-
schadet der Regelungen in §§ 1 und 2 zur Durchführung 
berufsqualifizierender Staatsprüfungen, einschließlich 
der Kenntnisprüfungen, Ausnahmen von den Verboten 
nach den Absätzen 1 und 2 sowie § 4 Absatz 1 Nummer 
2 zulassen.

(5a) Das für den Gegenstand der Ausbildung jeweils fach-
lich zuständige Ministerium kann unbeschadet der Rege-
lungen in §§ 1 und 2 zur Behebung einer Personalknapp-
heit unter Auflagen zum Schutz vor Infektionen für die 
Durchführung von Veranstaltungen zur Ausbildung oder 
Qualifikation für Berufe in der kritischen Infrastruktur 

nach § 1 Absatz 6 Ausnahmen von den Verboten nach 
den Absätzen 1 und 2 sowie § 4 Absatz 1 Nummer 2 zu-
lassen.

(6) Die zuständigen Behörden können aus wichtigem 
Grund unter Auflagen zum Schutz vor Infektionen Aus-
nahmen vom Verbot nach den Absätzen 1 und 2 zulassen. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
1. Versammlungen und sonstige Veranstaltungen der 

Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur im 
Sinne von § 1 Absatz 6 dienen oder

2. es sich um gesetzlich vorgeschriebene Veranstaltun-
gen handelt und eine Verlegung des Termins nicht 
möglich ist.

Terminvereinbarung, Geschäftsstelle 
Pforzheim: Tel. 07231 6075860
Mo. – Fr. 10:00 – 12:00 Uhr
Mo., Di., Do. 14:00 – 15:00 Uhr

Beratungsstelle für Eltern, Kin-
der und Jugendliche Pforzheim

Für Fragen der Erziehung, Schule und 
Kindergarten, Partnerschaft usw.
Beratung - Therapie: 
Anmeldungen werden unter  Tel. 07231 
308970 entgegengenommen

Beratung über Hilfen in der 
Schwangerschaft / Schwanger-
schaftskonfliktberatung nach  
§ 219 StGB, Diakonie Pforzheim

Pestalozzistr. 2, 75172 Pforzheim
Termine nach Vereinbarung
Telefon: 07231 7788986

Beratungsstelle für Mädchen 
und Jungen zum Schutz vor  
sexueller Gewalt

Pforzheim-Enzkreis, Hohenzollernstraße 
34, 75177 Pforzheim, Tel: 07231 35 34 34
info@lilith-beratungsstelle.de
www.lilith-beratungsstelle.de
Unsere Telefonzeiten: montags, donners-
tags und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr, 
mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie 
donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr

Deutscher Kinderschutzbund 
Pforzheim Enzkreis e.V.

Tunnelstr. 33, 75172 Pforzheim
Telefon: 07231 589760
info@dksb-pforzheim.de
www.dksb-pforzheim.de

KISTE Hilfen für Kinder und 
Jugendliche von psychisch-  
und suchtkranken Eltern  
mit Gewalterfahrung

Kontaktadresse: Hohenzollernstr. 34, 
75177 Pforzheim, Tel. Nr. 07231-30870 

*Sterneninsel* ambulanter  
Kinder- & Jugendhospizdienst

Für Pforzheim & Enzkreis, Benckiserstra-
ße 274 c/o BBQ, 75172 Pforzheim

Telefon: 07231 8001008
mail@sterneninsel.com
www.sterneninsel.com

Tagesmütter Enztal e.V.

Bahnhofstr. 118, 75417 Mühlacker
Telefon: 07041/8184711
E-Mail: info@tagesmuetter-enztal.de
www.tagesmuetter-enztal.de

Jugend- u. Drogen-
beratungsstelle Drobs

Schießhausstr. 6, 75173 Pforzheim,
Tel. 07231 922770

Blaues Kreuz in Deutschland e.V. 
Befreit leben lernen  
Wege aus der Alkoholsucht

Selbsthilfegruppe für Betroffene und  
Angehörige
Wann: Wöchentlich mittwochs, 19:30 Uhr
Wo: Katharinenstraße 22, 
71263 Weil der Stadt / Merklingen
Ansprechpartner: 
Paul Farcas, Tel. 07033/6939243

Wohnungsnotfallhilfe und 
Existenzsicherung

Sprechstunde der Fachberatungsstelle 
Enzkreis in Friolzheim
Persönliche Beratung, Unterstützung und 
Information bei: Fragen zur Existenzsi-
cherung, z.B. zu ALG I & II, Kindergeld, 
Kinderzuschlag, Sozialhilfe, drohendem 
Wohnungsverlust, ungesicherten oder 
unzumutbaren Wohnverhältnissen; sozi-
alrechtlichen Ansprüchen, etc.

Jeweils am ersten Mittwoch im Monat 
von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr im Foyer 
der Zehntscheune (Marktplatz 11) 
Friolzheim.

Wichernhaus der Pforzheimer 
Stadtmission e.V.,
Westl. Karl-Friedrich-Str. 120,
75172 Pforzheim,
Tel. 07231/5661 96-0 (Zentrale),
FB-Enzkreis@wichernhaus-pforzheim.de
www.wichernhaus-pforzheim.de

bwlv – Zentrum Pforzheim

im Haus der seelischen Gesundheit „Lore 
Perls“, Fachstelle Sucht, Fachstelle für 
psychisch kranke Menschen, Tagesklinik
Luisenstr. 54-56, 75172 Pforzheim
Telefon: 07231 1394080
fs-pforzheim@bw-lv.de, www.bw-lv.de

Beratung zu HIV und AIDS,  
andere sexuell übertragbare 
Krankheiten

HIV-Test - anonym und kostenlos - 
Gesundheitsamt Enzkreis
Bahnhofstraße 28, Pforzheim, 
Telefon: 07231 308-9850
E-Mail: Heike.Sabisch@enzkreis.de
Sprechzeiten:
Di.   13:30 - 18:00 Uhr
Do.   08:00 - 14:00 Uhr
Oder nach Vereinbarung.

AIDS-Hilfe Pforzheim e.V.

Goldschmiedeschulstr. 6, Pforzheim
Telefon  07231 441110
E-Mail  info@ah-pforzheim.de
Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi., Fr.   09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag   13:00 - 18:00 Uhr

Beratungsstelle der  
Deutschen Rentenversicherung 
(LVA und BFA)

Auskunfts- und Beratungsstelle
Freiburger Str. 7 / Wilferdinger Höhe, 
75179 Pforzheim
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Mi.   08:00 - 12:00 Uhr
   13:00 - 16:00 Uhr
Do.   08:00 - 12:00 Uhr
   13:00 - 18:00 Uhr
Fr.   08:00 - 12:00 Uhr
Terminvereinbarung möglich unter:
Tel. 07231 9314-20, Fax 07231 9314-60

Sprechtag Flüchtlingsbetreuung

Dienstags von 14 – 16 Uhr findet der 
Sprechtag für Flüchtlinge/Flüchtlingsbe-
treuung vom Internationalen Bund (IB) im 
Foyer der Zehntscheune statt.

(Fortsetzung von Seite 4)
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§ 3a
Verordnungsermächtigung für Maßnahmen für Ein- und 

Rückreisende
Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 1 IfSG er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung unbeschadet der §§ 
5 und 6 Maßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Be-
kämpfung des Coronavirus zu erlassen, insbesondere
1. die Absonderung von Personen, die aus einem Staat 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland einrei-
sen, in geeigneter Weise gemäß § 30 Absatz 1 Satz 
2 IfSG,

2. die Pflicht von Personen nach Nummer 1 gemäß § 28 
Absatz 1 Satz 1 IfSG, sich bei den für sie zuständigen 
Behörden zu melden und auf das Vorliegen der Vor-
aussetzungen für die Absonderung hinzuweisen,

3. die Beobachtung von Personen nach Nummer 1 ge-
mäß § 29 IfSG und

4. berufliche Tätigkeitsverbote für Personen nach Num-
mer 1 gemäß § 31 IfSG einschließlich solcher, die sich 
gegen Personen richten, die ihren Wohnsitz außer-
halb von Baden-Württemberg haben

sowie Ausnahmen hiervon und Auflagen einschließlich 
weiterer Anordnungen hierzu gemäß § 28 Absatz 1 IfSG 
vorzuschreiben; dabei können auch Bußgeldbewehrun-
gen für den Fall von Zuwiderhandlungen vorgesehen 
werden.

§ 4
Schließung von Einrichtungen

(1) Der Betrieb folgender Einrichtungen wird bis zum  
19. April 2020 untersagt:

1. Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Mu-
seen, Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater,

2. Bildungseinrichtungen jeglicher Art, insbesondere 
Akademien, Fortbildungseinrichtungen, Volkshoch-
schulen, Musikschulen und Jugendkunstschulen,

3. Kinos,

4. Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und Spaßbä-
der, Saunen,

5. alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und 
Sportstätten, insbesondere Fitnessstudios sowie Tanz-
schulen, und ähnliche Einrichtungen,

5a. Sportboothäfen, soweit nicht die Benutzung zur un-
aufschiebbaren Sicherung der Boote vor Verlust oder 
Beschädigung, zum Ein- und Auswassern, zur Auf-
rechterhaltung der beruflichen Bootsnutzung (z.B. 
Berufsfischerei) oder zur Ausübung beruflicher Tä-
tigkeiten auf dem Gelände (z.B. Bootsarbeiten durch 
Gewerbetreibende) erforderlich ist,

6. Jugendhäuser,

7. öffentliche Bibliotheken,

8. Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, Spiel-
banken, Wettvermittlungsstellen,

9. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrich-
tungen; untersagt ist auch jede sonstige Ausübung 
des Prostitutionsgewerbes im Sinne von § 2 Absatz 3 
des Prostituiertenschutzgesetzes,

10. Gaststätten und ähnliche Einrichtungen wie Cafés, 
Eisdielen, Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken und 
Kneipen,

11. Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und 
Anbieter von Freizeitaktivitäten (auch außerhalb ge-
schlossener Räume), Spezialmärkte und ähnliche Ein-
richtungen,

12. alle weiteren Verkaufsstellen des Einzelhandels, die 
nicht zu den in Absatz 3 genannten Einrichtungen 
gehören, insbesondere Outlet-Center,

13. öffentliche Spiel- und Bolzplätze,

14. Frisöre, Tattoo-/Piercing-Studios, Massagestudios, 
Kosmetikstudios, Nagelstudios, Studios für kosmeti-
sche Fußpflege sowie Sonnenstudios,

15. Beherbergungsbetriebe, Campingplätze und Wohn-
mobilstellplätze; eine Beherbergung darf ausnahms-
weise zu geschäftlichen, dienstlichen oder, in beson-
deren Härtefällen, zu privaten Zwecken erfolgen und

16. Betrieb von Reisebussen im touristischen Verkehr.

(2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung den Betrieb wei-
terer Einrichtungen zu untersagen, von der Einhaltung 
von Auflagen abhängig zu machen oder den Betrieb von 
Einrichtungen nach Absatz 1 im Einvernehmen mit dem 
jeweils zuständigen Ministerium ausnahmsweise unter 
Auflagen zu gestatten.

(3) Von der Untersagung nach Absatz 1 sind ausgenom-
men:

1. der Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke ein-
schließlich Bäckereien, Metzgereien, mit Ausnahme 
von reinen Wein- und Spirituosenhandlungen,

2. Wochenmärkte und Hofläden einschließlich mobiler 
Verkaufsstellen für landwirtschaftliche Produkte,

3. Abhol- und Lieferdienste einschließlich solche des 
Online-Handels,

4. Außer-Haus-Verkauf von Gaststätten,

4a. Kantinen für Betriebsangehörige oder Angehörige 
öffentlicher Einrichtungen, wobei § 1 Absatz 4 Satz 5 
entsprechende Anwendung findet,

5. Ausgabestellen der Tafeln,

6. Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Hörgeräte-
akustiker, Optiker und Praxen für die medizinische 
Fußpflege,

6a. Einzelhändler für Gase, insbesondere für medizini-
sche Gase,

7. Tankstellen,

8. Banken und Sparkassen sowie Servicestellen von Tele-
kommunikationsunternehmen,

9. Reinigungen und Waschsalons,

9a. Einrichtungen des Polizeivollzugsdienstes, die zu 
Übungs- und Ausbildungszwecken sowie zur Auf-
rechterhaltung des Dienstbetriebs erforderlich sind,

10. der Zeitschriften- und Zeitungsverkauf,

11. Raiffeisenmärkte und Landhandel,

12. Verkaufsstätten für Bau-, Gartenbau- und Tierbedarf 
und

13. der Großhandel.

Wenn Mischsortimente angeboten werden, dürfen Sorti-
mentsteile, deren Verkauf nicht nach Satz 1 gestattet ist, 
verkauft werden, wenn der erlaubte Sortimentsteil über-
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wiegt; diese Stellen dürfen dann alle Sortimente vertrei-
ben, die sie gewöhnlich auch verkaufen. Wenn bei einer 
Stelle der verbotene Teil des Sortiments überwiegt, darf 
der erlaubte Teil allein weiter verkauft werden, wenn 
eine räumliche Abtrennung möglich ist. Die Öffnung ist 
mit Ausnahme von Karfreitag (10. April 2020) und Oster-
sonntag (12. April 2020) an allen Sonn- und Feiertagen 
beschränkt auf den Zeitraum von 12 bis 18 Uhr zulässig, 
sofern eine Öffnung der jeweiligen Einrichtungen an 
Sonn- und Feiertagen nicht ohnehin schon nach sonsti-
gen Vorschriften zulässig ist. Die Öffnung von Einkaufs-
zentren und Kaufhäusern ist nur für die in Satz 1 genann-
ten Ausnahmen erlaubt. Das Wirtschaftsministerium wird 
ermächtigt, dazu Auflagen festzulegen.

(3a) Poststellen und Paketdienste dürfen abweichend von 
Absätzen 1 bis 3 ihren Betrieb aufrechterhalten. Wird die 
Poststelle oder der Paketdienst zusammen mit einer nach 
Absatz 1 untersagten Einrichtung betrieben, darf diese, 
mit Ausnahme von für den Brief- und Paketversand erfor-
derlichen Nebenleistungen, nicht betrieben werden, wenn 
die mit dem Betrieb der Poststelle oder dem Paketdienst 
erwirtschafteten Umsätze einschließlich Nebenleistungen 
im Vergleich zu denen, die durch den Verkauf des Sorti-
ments der untersagten Einrichtung erwirtschaftet werden, 
eine untergeordnete Rolle spielen; keinesfalls dürfen zu-
sätzlich zu Poststellen oder Paketdiensten Einrichtungen 
gemäß Absatz 1 Nummern 9 und 14 betrieben werden.

(4) Dienstleister, Handwerker und Werkstätten können 
in vollem Umfang ihrer Tätigkeit nachgehen, soweit sie 
nicht in Absatz 1 genannt sind.

(5) Sofern eine Tätigkeit oder der Betrieb einer Einrich-
tung nach den Absätzen 3 bis 4 zulässig ist, haben die 
Betriebe und Einrichtungen mit Kundenverkehr in ge-
schlossenen Räumen darauf hinzuwirken, dass im Rah-
men der örtlichen Gegebenheiten der Zutritt gesteuert 
und Warteschlangen vermieden werden. Insbesondere 
ist darauf hinzuwirken, dass ein Abstand von möglichst 
2 Metern, mindestens 1,5 Metern zwischen Personen ein-
gehalten wird, sofern keine geeigneten Trennvorrichtun-
gen vorhanden sind. Von den Vorgaben des Mindestab-
stands sind solche Tätigkeiten ausgenommen, bei denen 
eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist, 
insbesondere solche im Zusammenhang mit der Erbrin-
gung von Heil- und Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln, 
der Erbringung ärztlicher, zahnärztlicher, psychothera-
peutischer, pflegerischer und sonstiger Tätigkeiten der 
Gesundheitsversorgung und Pflege im Sinne des Fünf-
ten und des Elften Buchs Sozialgesetzbuch sowie der Er-
bringung von Assistenzleistungen im Sinne des Neunten 
Buchs Sozialgesetzbuch einschließlich der Ermöglichung 
von Blutspenden.

§ 5
Erstaufnahmeeinrichtungen

(1) Personen, die in einer Landeserstaufnahmeeinrich-
tung gemäß § 3 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) 
aufgenommen werden, dürfen für einen Zeitraum von 
14 Tagen nach Beginn ihrer Unterbringung gemäß § 6 
Absatz 1 FlüAG den ihnen jeweils zugewiesenen Unter-
bringungs- und Versorgungsbereich nicht verlassen. Das 
zuständige Regierungspräsidium kann den Betroffenen 
jederzeit neue Unterbringungs- und Versorgungsberei-
che zuweisen und Ausnahmen von der Verpflichtung des 
Satz 1 anordnen.

(2) Das Innenministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung weitergehende Re-
gelungen zur Separierung bestimmter Personengruppen 
innerhalb der Landeserstaufnahmeeinrichtungen zu er-
lassen.

§ 6
Maßnahmen zum Schutz besonders  

gefährdeter Personen
(1) Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
und 3 bis 5 IfSG sowie teilstationäre Einrichtungen für 
Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf oder 
mit Behinderungen einschließlich Kurzzeitpflege dürfen 
nicht mehr zu Besuchszwecken betreten werden. Über 
den Zugang zu
1. Fachkrankenhäusern für Psychiatrie mit Ausnahme 

der Fachkrankenhäuser für Gerontopsychiatrie,
2. psychosomatischen Fachkrankenhäusern sowie
3. kinder- und jugendpsychiatrischen Fachkrankenhäu-

sern,
jeweils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken, ent-
scheidet die Leitung der jeweiligen Einrichtung.

(2) Stationäre Einrichtungen für Menschen mit Pfle-
ge- und Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen 
sowie von einem Anbieter verantwortete ambulant be-
treute Wohngemeinschaften nach dem Wohn-, Teilhabe- 
und Pflegegesetz dürfen nicht mehr zu Besuchszwecken 
betreten werden. Die Einrichtungen können den Zutritt 
zu Besuchszwecken erlauben, wenn geeignete Maßnah-
men zum Schutz vor Infektionen getroffen werden kön-
nen. Ausgenommen von dem Betretungsverbot nach Satz 
1 sind Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, 
wenn mit Blick auf die körperliche Konstitution der Be-
wohner nicht von einem erhöhten Infektionsrisiko ausge-
gangen werden muss. Die Einrichtungen entscheiden, ob 
eine Ausnahme nach Satz 3 vorliegt, und weisen darauf 
in der Information nach Absatz 9 hin.

(3) Der Zutritt von externen Personen zu den in Absatz 
1 und 2 genannten Einrichtungen aus sonstigen, insbe-
sondere beruflichen oder familiären Gründen ist nur in 
Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Leitung der 
Einrichtung gestattet. Im Falle der Gewährung des Zu-
tritts sind geeignete Vorkehrungen zum Infektionsschutz 
zu treffen.

(4) Den in § 7 genannten Personen ist der Zutritt zu den 
in Absatz 1 und 2 genannten Einrichtungen untersagt. 
Wenn diese Personen eine Einrichtung zum Zweck der 
Behandlung oder Aufnahme betreten wollen, ist vorab 
das Einverständnis der Einrichtung einzuholen. Ausnah-
men von Satz 2 dürfen nur in Notfällen gemacht werden. 
Soweit möglich, sind auch in diesen Fällen Maßnahmen 
zum Schutz vor Infektionen zu ergreifen.

(5) Zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung 
und des Pflegebetriebs können in der Einrichtung täti-
ge Personen, denen nach Absatz 4 der Zutritt untersagt 
wäre, nach Abwägung die berufliche Tätigkeit in der Ein-
richtung unter Beachtung von Schutzmaßnahmen fort-
setzen. Die Entscheidung über die Fortsetzung der Tätig-
keit und die erforderlichen Schutzmaßnahmen trifft die 
Einrichtung.

(6) Ausnahmen von den Absätzen 1, 2 und 4 können 
durch die Einrichtungen für nahestehende Personen im 
Einzelfall, beispielsweise im Rahmen der Sterbebeglei-
tung oder zur Begleitung eines erkrankten Kindes und 



Nr. 16 . Donnerstag, 16. April 2020 9

unter Auflagen zugelassen werden. In Fällen nach Absatz 
4 sind zwingend geeignete Maßnahmen zum Schutz vor 
Infektionen zu ergreifen.

(7) Betreuungs- und Unterstützungsangebote im Vor- 
und Umfeld von Pflege werden, soweit sie als Gruppen-
angebote durchgeführt werden, aufgrund einer erhöh-
ten Ansteckungsgefahr, insbesondere für die besonders 
betroffenen vulnerablen Gruppen, einstweilen einge-
stellt. Zu den nach Satz 1 eingestellten Angeboten zählen 
insbesondere:
1. Angebote nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 

Elften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB XI) in Verbindung 
mit § 6 Absatz 1 der Unterstützungsangebote-Verord-
nung (UstA-VO) wie

a) Betreuungsgruppen (für Personen mit überwie-
gend kognitiven Einschränkungen, z.B. demenziell 
erkrankte pflegebedürftige Menschen) und

b) Angebote zur Unterstützung im Alltag wie Frei-
zeitausfahrten für behinderte und pflegebedürf-
tige Menschen;

2. Initiativen des Ehrenamtes nach § 45c Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 SGB XI in Verbindung mit § 7 UstA-VO, so-
weit sie als Gruppenveranstaltung angelegt sind, und

3. Angebote der Selbsthilfe nach § 45d SGB XI in Verbin-
dung mit § 8 UstA-VO.

(8) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG 
ermächtigt, durch Rechtsverordnungen weitere Regelun-
gen zum Schutz gefährdeter Personen vor einer Infektion 
mit SARS-CoV-2 zu treffen und die Regelungen in diesem 
Paragraphen zu ändern.

(9) Über die Zutrittsverbote nach den Absätzen 1 bis 4, 
ist durch die Einrichtungen in einer vor Zutritt gut sicht-
baren Weise, beispielsweise durch einen auffälligen Aus-
hang an den Zugangstüren, zu informieren.

§ 6a
Einschränkung zahnärztlicher Behandlungen

(1) Bei der zahnärztlichen Versorgung von Patientinnen 
und Patienten in den Fachgebieten
1. Oralchirurgie,
2. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und
3. Kieferorthopädie
dürfen nur akute Erkrankungen oder Schmerzzustände 
(Notfälle) behandelt werden. Andere als Notfallbehand-
lungen nach Satz 1 sind auf einen Zeitpunkt nach dem 
Außerkrafttreten dieser Verordnung zu verschieben.

(2) Insbesondere zahnärztliche und kieferorthopädische 
Behandlungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 von mit 
SARS-CoV-2 infizierten Patientinnen und Patienten be-
ziehungsweise von in Quarantäne befindlichen Personen 
sollen in Notfällen grundsätzlich in Krankenhäusern mit 
Zahnmedizinbezug (Universitäts-Zahnkliniken, Kliniken 
mit einer MundKiefer-Gesichtschirurgie-Abteilung oder 
Zahnkliniken) erbracht werden. Leistungen nach Absatz 1 
Satz 1 können auch in Corona-Schwerpunkt-Zahnarztpra-
xen anstelle von Einrichtungen nach Satz 1 erbracht wer-
den. Die Standorte der Einrichtungen nach den Sätzen 1 
und 2 werden über die Kassenzahnärztliche Vereinigung 
Baden-Württemberg und die Landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg bekanntgegeben; die Bekanntgabe 
ist zu aktualisieren.

§ 7
Betretungsverbote

In den in § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 1 genannten Einrich-
tungen gilt, soweit deren Betrieb nicht gänzlich eingestellt 
wird, ein generelles Betretungsverbot für Personen, die in 
Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, 
wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch 
nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines 
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.

§ 8
Weitere Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz

Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende 
Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, 
bleibt von dieser Verordnung unberührt. Für den Erlass 
von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz ist das 
Sozialministerium zuständige oberste Polizeibehörde. 
Das Sozialministerium übt die Fachaufsicht für Maßnah-
men der nach § 1 Absatz 6 der Verordnung des Sozial-
ministeriums über Zuständigkeiten nach dem Infektions-
schutzgesetz zuständigen Ortspolizeibehörden aus.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 
24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 sich im öffentlichen 

Raum aufhält,

2. entgegen § 3 Absatz 2 an einer Veranstaltung oder 
sonstigen Ansammlung von jeweils mehr als fünf Per-
sonen teilnimmt,

3. entgegen § 3 Absatz 6 Auflagen zum Schutz vor In-
fektionen nicht einhält,

4. (aufgehoben)

5. (aufgehoben)

6. entgegen § 4 Absatz 1 eine Einrichtung betreibt,

7. eine aufgrund von § 4 Absatz 2 in Verbindung mit 
einer Rechtsverordnung des Sozialministeriums un-
tersagte Einrichtung betreibt oder eine Auflage für 
den Betrieb einer Einrichtung nicht einhält,

8. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 2 oder 3 Sortimentsteile 
verkauft,

9. entgegen § 4 Absatz 3a Satz 2 eine Einrichtung be-
treibt,

10. entgegen § 4 Absatz 5 nicht darauf hinwirkt, dass 
zwischen Personen ein Mindestabstand von 1,5 Me-
tern eingehalten wird,

11. entgegen § 6 Absätze 1, 2 und 4 eine der dort ge-
nannten Einrichtungen betritt,

12. entgegen § 6 Absatz 7 Betreuungs- und Unterstüt-
zungsangebote im Vor- und Umfeld von Pflege an-
bietet,

12a.entgegen § 6a Absatz 1 eine zahnmedizinische Be-
handlung durchführt,

13. entgegen § 7 eine der genannten Einrichtungen be-
tritt oder

14. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 einen ihm zugewie-
senen Unterbringungs- und Versorgungsbereich 
verlässt oder gegen eine Regelung zur Separierung 
bestimmter Personengruppen innerhalb der Landes-
erstaufnahme nach § 5 Absatz 2 verstößt.
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§ 10
Inkrafttreten, Übergangsvorschrift

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Corona-Verordnung vom 
16. März 2020 außer Kraft.

(2) Bis zum Inkrafttreten der Verordnung des Sozialminis-
teriums auf der Grundlage von § 3a gilt § 3a in der Fas-
sung der Zweiten Verordnung der Landesregierung zur 
Änderung der Corona-Verordnung vom 22. März 2020 
(GBl. S. 135) fort.

§ 11
Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 15. Juni 2020 außer Kraft. 
Sofern in dieser Rechtsverordnung nichts anderes be-
stimmt ist, gelten die Maßnahmen bis zum Außerkraft-
treten der Verordnung.

(2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG er-
mächtigt, den Termin des Außerkrafttretens zu ändern.
1 nichtamtliche konsolidierte Fassung nach Erlass der 
Vierten Verordnung der Landesregierung zur Änderung 
der Corona-Verordnung vom 9. April 2020 (notverkündet 
gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes und abrufbar un-
ter http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verord-
nung)

Stuttgart, den 17. März 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:
Kretschmann

Strobl Sitzmann

Dr. Eisenmann Bauer

Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

Lucha Hauk

Wolf Hermann

Erler

Wir bitten um Beachtung

Am 21. April keine Schadstoffsammlung in  
Friolzheim
Der Enzkreis wird ab sofort bis auf weiteres keine mobi-
len Schadstoffsammlungen mehr durchführen. Aufgrund 
der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus, zusätzlich 
notwendiger Sicherungsmaßnahmen und einer dadurch 
deutlich verzögerten Abwicklung der sonst üblichen Zahl 
der Anlieferungen kann bei den ab 14. April anstehen-
den Sammlungen mit dem Schadstoffmobil die Sicherheit 
der Mitarbeiter und Kundschaft sowie die ordnungsge-
mäße Entsorgung der Schadstoffe nicht ausreichend ge-
währleistet werden. Das Amt für Abfallwirtschaft bittet 
um Verständnis und wird mitteilen, sobald die mobilen 
Schadstoffsammlungen wieder aufgenommen werden.

Enzkreis - Öffentliche Bekanntmachung
des Landratsamtes Enzkreis

Ein Reh oder eine Wildsau kommt selten allein - 
derzeit wieder vermehrt Wildunfälle 
In Deutschland ereignet sich alle zwei Minuten ein Wild-
unfall. Im vergangenen Jahr wurden allein für Baden-
Württemberg knapp 25.000 Unfälle mit Wildtieren ge-

meldet; bundesweit waren es rund 250.000 Tiere. In weit 
über 80 Prozent der Fälle sind davon Rehe betroffen, ge-
folgt von Schwarzwild, Damwild und Rotwild.
Auch im Enzkreis ist die Tendenz seit Jahren steigend, bestä-
tigt der Wildtierbeauftragte des Kreises, Bernhard Brenneis. 
2019 wurden hier über 500 Rehe, knapp 50 Wildschweine, 
über 100 Füchse und 42 Dachse durch den Straßenverkehr 
getötet, listet er auf. „Jetzt im Frühjahr häufen sich die Un-
fälle mit Rehen und Wildschweinen sogar sehr“, so Brenneis 
weiter. „Da die Vegetation an den Straßenrändern deut-
lich weiter entwickelt ist als im Wald, lockt das frische Grün 
die Wildtiere an. Wichtig ist daher eine vorausschauende 
und angepasste Fahrweise – vor allem in der Dämmerung 
oder in der Nacht“, rät er. Und wenn bereits ein Tier die 
Straße überquert hat, sollte man keinesfalls gleich wieder 
beschleunigen, sondern abwarten, ob noch Nachzügler 
kommen. „Ein Reh oder eine Wildsau kommt selten allein“, 
warnt der Experte. „Taucht Wild plötzlich auf, sollte man 
unbedingt das Lenkrad festhalten und bremsen.“
Sollte es dennoch zu einem Zusammenstoß gekommen 
sein, so ist der Fahrer verpflichtet, anzuhalten und die 
Warnblinkanlage einzuschalten, die Unfallstelle abzusi-
chern und unverzüglich die Polizei zu verständigen, be-
schreibt Brenneis das richtige Verhalten. Die Polizei infor-
miert dann den zuständigen Jagdpächter oder den Förster. 
Sollte das verletzte Tier noch in den Wald geflüchtet sein, 
so kann dieser mit einem speziell ausgebildeten Hund 
„nachsuchen“, um es von seinem Leiden zu erlösen. „In 
jedem Fall besteht bei jedem Wildunfall eine Meldepflicht, 
also auch wenn keine Personen zu Schaden gekommen 
sind“, darauf weist Bernhard Brenneis ausdrücklich hin.
Personenschäden gibt es glücklicherweise seltener. Oft-
mals rühren sie nicht vom eigentlichen Zusammenprall 
her, sondern entstehen aufgrund des Ausweichreflexes. 
So kann es bei einem Ausweichmanöver zu einem Zusam-
menprall mit dem Gegenverkehr oder mit einem Baum 
kommen. Auch daher ist grundsätzlich eine vorsichtige 
Fahrweise durch Wald- und Feldgebiete geboten. „Das 
danken auch viele Kleintiere wie Igel, Frösche, Kröten, 
Blindschleichen, Feuersalamander und Vögel“, sagt der 
Wildtierexperte. „Denn auch sie fallen in großer Zahl 
dem Straßenverkehr zum Opfer, tauchen aber leider in 
keiner Statistik auf“, bedauert er.

Einschränkung der Öffnungszeiten des Recycling-
hofes der Deponie Hamberg in Maulbronn
Die Öffnungszeiten des Recyclinghofes bei der Deponie 
Hamberg in Maulbronn müssen auf Grund des hohen An-
dranges von privaten Anlieferern zu deren Schutz, aber 
auch zum Schutz der Mitarbeiter des Recyclinghofes, 
leider eingeschränkt werden. Ab 14. April gelten die fol-
genden Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7:30 bis 
11 Uhr und von 12:45 bis 15 Uhr, samstags von 8 Uhr bis 
12:15 Uhr. Da derzeit maximal drei Anlieferer gleichzeitig 
auf den Recyclinghof einfahren dürfen, kommt es aktuell 
zu längeren Wartezeiten.
Unter den Anlieferern befanden sich auch immer wie-
der Personen, die lediglich Kleinigkeiten abgegeben 
haben, die nicht unbedingt sofort hätten entsorgt wer-
den müssen. Das Amt für Abfallwirtschaft bittet daher 
eindringlich darum, in dieser Krisenzeit nur dann auf die 
Recyclinghöfe des Enzkreises zu kommen, wenn die An-
lieferung dringend und unaufschiebbar ist.



Nr. 16 . Donnerstag, 16. April 2020 11

Entlastung und Hilfen in Corona-Zeiten 
„Das Leben in Zeiten von Corona ist belastend für alle. 
Schwelende familiäre Konflikte und bereits akute Problem-
lagen können sich verschärfen. Das macht sich in unserer 
täglichen Arbeit bemerkbar“, beschreibt Thomas Gustorff, 
Leiter der „Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugend-
liche“ Pforzheim-Enzkreis, die derzeitige Situation. Seine 
Kolleginnen und Kollegen bei den beiden anderen Bera-
tungsstellen in Mühlacker und Pforzheim, bei der Klinik für 
Psychosomatische Medizin am Siloah St. Trudpert Klinikum 
sowie bei der Telefonseelsorge berichten Ähnliches. 
Gewisse Beziehungsrituale – sich zu besuchen, sich in den 
Arm zu nehmen – könnten auf unbestimmte Zeit nicht mehr 
gepflegt werden, weil sie plötzlich mit Risiken verbunden sei-
en. „Das sonst bestehende äußere und innere stabile Umfeld, 
das uns auch ermöglicht, mit Krisen souverän umzugehen, 
ist zumindest ins Wanken geraten und muss sich erst wieder 
einpendeln“, ergänzt Gustorff. In dieser besonderen Situati-
on könnten Eltern, aber auch Kinderlose oder Alleinstehen-
de schneller als sonst an ihre Grenzen kommen, sich verunsi-
chert, ohnmächtig, ängstlich, niedergeschlagen, überfordert 
oder hilflos fühlen und sogar mit Wut reagieren.
Gustorff: „In dieser schwierigen Situation können sich 
Menschen telefonisch an uns wenden und sich psycho-
logische Unterstützung und Hilfestellung holen. Dabei 
kann es um professionelles Stressmanagement gehen; es 
gibt durchaus Strategien, die auch telefonisch vermittel-
bar sind. Es kann um Beratung in schwierigen Alltagssitu-
ationen mit Kindern und Jugendlichen gehen, um Bezie-
hungskonflikte mit dem Partner oder der Partnerin - oder 
einfach nur um die Beantwortung von Fragen rund um 
das Themen Erziehung und Beziehung.“
Ansprechpartner sind:
für Familien aus dem östlichen Enzkreis:
Beratungsstelle Mühlacker (Tel. 07041 8974 5101)
für Familien aus dem westlichen und südlichen Enzkreis:
Beratungsstelle Pforzheim- Enzkreis (Tel. 07231 308 70)
für Familien aus der Stadt Pforzheim:
Beratungsstelle Pforzheim (Tel. 07231 281 700)
für Erwachsene:
Siloah St. Trudpert Klinikum, Klinik für Psychosomatische 
Medizin, Tel. 07231 498-5101
an Sonn- und Feiertagen: 
Telefonseelsorge 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222
Informationen zu den Hilfsangeboten finden sich zudem 
auf der Homepage des Enzkreises unter www.enzkreis.de.

Soziale Dienste

Schwester-Karoline-Haus Friolzheim

 
Foto: Schwester-Karoline-Haus 

Schulstr. 17
71292 Friolzheim
skh@altenheimat.de

Wir beraten Sie gerne in 
einem persönlichen Ge-
spräch. 

Bitte vereinbaren Sie ei-
nen Termin mit uns un-
ter der Telefonnummer 
07044/91585-40.

Wir bieten die Ausbildung zur Pflegefachfrau/ Pflege-
fachmann an. 

Beratungsstelle für Hilfen im Alter

Consilio Mühlacker berät in Corona-Zeiten  
telefonisch
Die „Beratungsstelle für Hilfen im Alter“ und der Pfle-
gestützpunkt im consilio in Mühlacker sind auch und ge-
rade in diesen schwierigen Corona-Zeiten telefonisch für 
alle Fragen rund um die Themen Pflege, Versorgung und 
Entlastung erreichbar. Neben Auskünften zu konkreten 
Hilfsangeboten können sich Angehörige auch in Sachen 
Selbstsorge beraten lassen; Menschen mit kognitiven Ein-
schränkungen finden ebenfalls Hilfe.

Das consilio mit dem Pflegestützpunkt ist telefonisch unter  
07041 8974 5022 erreichbar.

Müll / Sperrmüllbörse

Bitte hier ausschneiden und an das Bürgermeister-
amt Friolzheim senden oder in den Rathausbriefkas-
ten einwerfen.

........................................................................................Bitte hier ausschneiden

Friolzheimer Sperrmüllbörse

Name, Vorname: ..........................................................

Anschrift: ......................................................................

.......................................................................................

Telefon: ........................................................................

Namens- und Anschriftenangabe im Mitteilungsblatt

Einverständnis:

Ihr Inserat kann nur mit der Einwilligung zur Verarbeitung der angegebenen
Daten gemäß der Datenschutzinformation der Gemeinde Friolzheim
(https://www.friolzheim.de/de/verwaltung/datenschutz/) bearbeitet werden.

Zutreffendes bitte ankreuzen:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

- nur direkte Kontaktaufnahme möglich -

........................................................................................Bitte hier ausschneiden

Suche: Verschenke:

Ja Nein

Ja Nein
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Müllabfuhrtermine
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1 5 .  K W

K a r f r e i t a g

1   Mi                         9:00-12:30     14:00-17:30   
2   Do                                                                    
3   Fr       8                 9:00-12:30     14:00-17:30   
4   Sa                         8:30-11:30     13:00-16:00   
5   So                                                                    
6   Mo                                                                   
7   Di                          14:00-17:30                        
8   Mi                                                                    
9   Do                         14:00-17:30   9:00-12:30     
10 Fr                                                                     
11 Sa   Dep. geschl.      13:00-16:00   8:30-11:30     
12 So                                                                    
13 Mo                                                                   
14 Di                                                14:00-17:30   Sperrmüll*
15 Mi                                                                    
16 Do                         9:00-12:30     14:00-17:30   
17 Fr                   o                                                 
18 Sa                  l      8:30-11:30     13:00-16:00   
19 So                                                                    
20 Mo     8                                                            E-Geräte*
21 Di                                                                     Schadstoff
22 Mi                         14:00-17:30   9:00-12:30     
23 Do                                                                    
24 Fr                          14:00-17:30   9:00-12:30     
25 Sa                         13:00-16:00   8:30-11:30     
26 So                                                                    
27 Mo                                                                   
28 Di                                                                     
29 Mi                         9:00-12:30     14:00-17:30   
30 Do                                                                    
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tenden Abonnementgebühr.
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E-Mail: info@gsvertrieb.de, Internet: www.gsvertrieb.de


